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Auswahl der Geiseln kann auch in der Form erfolgen, 
Gaß Mitinhaftierte aus dem gleichen Verv?ahrraum bzw. aas 
anderen Verviahrräumen in die Gewalt des oder der Terroris
ten gebracht v/erden sollen.

Ss ist damit zu rechnen, daß Inhaftierte unterschiedliche 
Begehungsweisen der Geiselnahme zur Anwen.dungthringen. So
Besteht die Möglichkeit, daß von den ..ISiaf tieften Geisel-

tß'»: V:', xsä*nahmen in einer Gruppe geplant und ttorbereitet werden.
Bin Zusammenschluß ,s^YGhehke einer Geiselnahme ist zum, V - ’ ’ mBeispiel bei^uiftaterh gegeben. Bei diesen Inhaftiertenrt. / lif- ibist nicht ah^nua^h'ließen, daß sie bereits vor ihrer Inhaf-UY-.
tierung, für den Fall ihrer Festnahme und Aufnahme in die 
TTntersuchungshaftanstalt des HfS, eine Geiselnahme von An
gehörigen der Sicherheitsorgane geplant haben.

Bezogen auf die vorliegende Problematik ergibt sich die 
Notwendigkeit einer ständigen Verwirklichung der gesetz
lichen Trennungsgrundsätze, die weitgehendst ausschließen, 
daß Mittäter zur Durchsetzung geplanter Terrorverbrechen 
miteinander Verbindung treten können. Darüber hinaus ist 
0c notwendig, daß zusätzlich durch die Untersuchungssbtei- 

operative Absicherungsmaßnahmen ergriffen werden. 
rp.fjr’ die Mitarbeiter der Abteilung MIV, insbesondere für 3ie 

ntroll- und Sicherungskräfte, ist eine hohe Wachsamkeit 
ic vT eil damit gerechnet werden muß, daß Mittäter']Q i/' J ^-*-0 J w

- „ vorher genannten Sicherungsmaßnalimon zur P.eali--jj 0 u u  ̂̂  - - ...
7 ,lirr Vorhabens Aktivitäten entwickeln, um mit eis-(7 *| 0 Jl* La j vz
v-1ppr> in Verbindu.no zu treten, g n o ̂

ehu.ngsweise von Geiselnahmen kann darin oe-
jiii0 ^ ^  o ^̂• p ’-en daß Inhaftierte erst in der Untersuchungsnaf<̂ sn-
*" 1 wn j. r-;pr gntSchluß fassen Terrorverbrechen zu begehen und

rra
.. n- -vt-iichung oes h-er v' ervi ij- — °

trebt sind, andere Inhafzi®-

r * • *v» 4 v. -r> v o r h aber rew ~ en»
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